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Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG 

(RWE Generation SE, Lingen) 

 

Bek. d. GAA Osnabrück v. 18.05.2022 

— OS 22-018 — 

 

Die Firma RWE Generation SE, RWE Platz 3, 45141 Essen, hat mit Schreiben vom 

10.03.2022 die Erteilung einer Genehmigung gemäß §§ 4 & 19 BImSchG in der derzeit gel-

tenden Fassung zur Errichtung und zum Betrieb einer Pilotanlage zur Erzeugung von Was-

serstoff (H2) beantragt. Standort der Anlage ist das Grundstück in 49808 Lingen, Schüttorfer 

Straße 100 auf dem Betriebsgelände des Gaskraftwerkes.  

Wesentliche Antragsgegenstände: Im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie soll am 

Standort Lingen die Wasserstofferzeugung in industriellem Maßstab etabliert werden. Zu die-

sem Zweck wurde im vorliegenden Verfahren eine Pilotanlage zur Erprobung neuer Verfah-

ren beantragt, die eine elektrische Leistung von 15 MW aufweist und damit eine Produktions-

leistung von maximal 287,7 Kilogramm pro Stunde H2 haben wird. 

Die Anlage ist genehmigungsbedürftig im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und 

der Nummer 4.1.12 EG des Anhangs 1 der 4. BImSchV zugeordnet. Das Verfahren wird un-

ter Anwendung des § 2 Abs. 3 der 4. BImSchV im vereinfachten Verfahren geführt, da es sich 

bei der beantragten Anlage um eine Versuchsanlage handelt, die für einen Zeitraum von ma-

ximal 3 Jahren betrieben werden soll. 

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 7 Abs. 1 i. V. m. der Ziffer 4.2 der 

Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der derzeit gelten-

den Fassung durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles zu ermitteln, ob für das be-

antragte Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Das Vorhaben kann unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 

keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. d. UVPG hervorrufen. 

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 

  



Vermerk 
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Begründung: 

Gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist für Neuvorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

vorgesehen, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 

überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 

Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 

UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

Die seitens der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen zur Vorprüfung nach UVPG entspre-

chen den Anforderungen der Anlage 2 zum UVPG. 

Es ergeben sich folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 

 Das Vorhaben soll im unbeplanten Außenbereich realisiert werden. Die bauplaungs-

rechtliche Zulässigkeit wurde seitens der Stadt Lingen geprüft und bejaht. Der Standort 

ist durch eine bereits bestehende Industrielle Vorprägung gekennzeichnet. 

 Eine Flächenversiegelung findet in verhältnismäßig geringem Maße statt. 

 Relevante Lärmimmissionen werden durch das Vorhaben nicht hervorgerufen. 

 Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende Schutzgebiete sind nicht zu besorgen. 

 Durch die Anlage werden keine Emissionen in Luft, die nach der Technischen Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) zu bewerten wären, erzeugt. 

 Die in der Anlage vorhandenen oder erzeugten wassergefährdenden Stoffe werden 

nach den Vorgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen (AwSV) gelagert. Eine Einwirkung auf Boden und Grundwasser ist nicht zu 

erkennen. 

 Das Vorhaben fällt nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung (12. BIm-

SchV) 

 Die Wasser- und Kühlwasserversorgung der Anlage ist weitgehend durch die beste-

hende Infrastruktur des Kraftwerks abgedeckt. 

 Die Brand- und Explosionsgefahr wurde durch ein Explosionsschutzkonzept bewertetet. 

Die Anlage wird nach dem Stand der Technik errichtet und betrieben. 

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist nicht selbständig anfecht-

bar.  

 

 

 


